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Blätter.

Vereinigung des »ZWeizer. Erzieisungssreunlies' »nv der..Dildag. Monntssttirtst".

Organ des Vereins Natliot. ßeljrer und Mutmänner der Schweiz

und des schweizerischen katdatillden Crziettungsvereins.

Ansiedeln, 17. Dez. 1909. Nr. Sl 16. Jahrgang.
Redaktionskommission:

HH. Rektor »eller, SrziebungSrat, Zug, Präsident! die HH. Seminar-Direkloren Wilh. Schnhder,
Hitzklrch und Paul Ticboidcr, Niàbach (Schwvz), Herr Lehrer Ios. Müller, Gostau «St. Gallen)

und Herr Clemens Frei zum „Storchen". Einsiedeln.
Winlolrdungen sind an letzteren, als den Cdel-R ed a kt or, zu richten,

Knserat-Arrftriig» aber an HH. Haasenstein à Vogler in Luzern.

Abonnement:
Ericheint ,ì»ôâ»e»rtìtâf einmal und kostet jährlich Fr. 4.5l> mit Portozulage

Bestellungen bei den Verlegern: Sberle î- Rickenbach, Verlagshandlung Einliedeln.

Install: Zur Zra^e des Lnz. Erz-Gesetzes. — Die Erteilung des Bibl. Geschichtsunterrichtes im
Kt. Et. Gallen. — Erziehungswesen des Kts. Schwüz. — Kleine Sammlung schweiz. Orts-
namen mit Erklärungen über deren Heriunst in alphabetischer Reihenfolge. — Aus Kantonen.
— Inserate.

Zur Frage des Lux. Erz.-Gefetzes.
(Korr.)

In der letzten Session des Großen Rates wurde die erste Lesung
des revidierten Erziehungsgesctzes weiter geführt. Die Neuordnung
des Primarschulwesens hatte sich bereits in einer frühern Sitzung ziem-
lich rasch abgewickelt; die daherigen Anträge begegneten von keiner Seite
einer namhaften Opposition. Ausfälligerweise regten sich die Gegensätze
»mso mehr bei Behandlung der höhern Schulanstalten, was in unsern
kantonalen Parlamenten sonst ziemlich zu den Seltenheiten gehört.

Unser bestehendes Erziehungsgesetz datiert vom Jahre 1679. Anno
1398 wurde dasselbe einer teilweisen Revision unterzogen. Die damals
eingeführten Neuerungen find nun zur Quelle jener Schwierigkeiten ge-
worden, die bei der schwebenden Revision obwalten. Vor 1893 hatten
sowohl die Volksschule, als die höhern Lehranstalten Herbstanfang. Eine
Ausnahme bestand bloß für die ersten zwei Kurse jener Primärschulen
(auf der Landschaft), die nicht Jahresschulen waren. Diese begannen
in Rückficht auf die Schulwegverhältnisfe mit zwei Sommerkursen. Nun
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brachte die Novelle zum Erziehungsgesetz für die Primärschule Ganz-
jahresschulen, aber damit zugleich den Frühlingsansang; für die Kan-
tonsschule dagegen wurde aus guten Gründen, auf die man sich auch

gegenwärtig wieder mit Recht beruft, der Herbstanfang beibehalten. Die
Folge war, daß das Gymnasium und die Realschule den unmittelbaren
Anschluß an die Primärschule verloren. Man behalf sich nun damit,
daß man die erste Real- und die erste Gymnasialklasse, statt wie bisher
im Herbst, erst im Frühling beginnen ließ, damit die Primarschüler
nach Vollendung des sechsten Schuljahres ohne Unterbrechung in die

höhere Lehranstalt übertreten kennten. Das zog nun aber verschiedene

Jnkonvenienzen nach sich. Vorab wurden beide Abteilungen der Kan-
tonsschule im ersten Schuljahr um zwei Drittel der Unterrichtszeit ver-
kürzt, indem von nun an die erste Real- und die erste Lateinklasse statt
des vollen Schuljahres nur mehr zirka drei Monate (Sommersemester)
Schulzeit hatten. Das machte sich, zumal an der humanistischen Ab-
teilung, gegenüber andern Anstalten fühlbar, indem aus dem achtjährigen
Gymnasium ein solches von sieben ein Drittel Jahr geworden war
(nicht ein 7h"s jähriges, wie im Rat ungenau gesagt wurde). Eine
Weitere Folge war die, daß von nun an im Wintersemester keine erste

Klasse der Kantonsschulc mehr existierte, die Lehrkräfte der Anstalt mit-
hin ein sehr reduziertes Arbeitsfeld haben, währenddem letzteres im
Sommer umso mehr belastet wird, indem drei neue Abteilungen (eine
humanistische und zwei realistische Parallelklassen) neu eintreten. Ueber-
dieS sind jene Schüler, deren Zensur im ersten Kurs auf Nichtsteigen
lautet, auf neunmonatlichen Unterbruch angewiesen, bis sie ihren zweiten
Anlauf im nächsten Frühjahr beginnen können. Es braucht nicht gerade
viel Einficht in den Schulbetrieb, um sich zu überzeugen, daß diese Art
Organisation des höhern Unterrichts kein Ideal ist; es wird wohl ihres-
gleichen auf unserem Kontinent schwer zu finden sein. Wenn sich trotz-
dem Stimmen für deren Beibehaltung erheben, so kann dies kaum an-
ders denn aus einer ungenügenden Kenntnis der wirklichen Sachlage
oder dann aus einer erstaunlichen pädagogischen Genügsamkeit erklärt
Werden. Gerade von kompetenter und zuständiger Seite ist diese Ein-
richtung als eine durchaus unbefriedigende und reformbedürftige be-

zeichnet worden.
Es ist nun in der Tat kein leichtes Problem, unter obwaltenden

Umständen Primärschule und höhere Lehranstalt in den nötigen Kontakt

zu bringen, sofern am Frühjahrsanfang der erstern nicht mehr gerüttelt
werden darf und das achtjährige Gymnasium, worin man in der Rate-
kommisfion bereits übereingekommen war, wiederhergestellt wird. Beginnt
das Schuljahr wie bisher und wie dies die Anstalten der Jnnerschweiz
tun. im Herbst, so fehlt der Anschluß an die Volksschule; beginnt es

im Frühjahr, so kommt man in Kollision mit den eben genannten
innerschweizerischen Gymnasien, mit der Luzerner theologischen Fakultät
und mit den Hochschulen.

Dem allem wäre sofort abgeholfen, sofern die Primärschule wieder

auf den Herbstanfang zurückkäme. Wir haben uns seit Bestand der

gegenwärtigen Schulordnung des öftern bei Fachleuten, Schulinspektoren



^ 811

und erfahrenen Lehrern, betreff der Vorteile des Frühjahrsanfanges er-
kündigt, aber niemals vernommen, daß die Preisgabe des letztern für
unsere Volksschule einen wesentlichen Schaden bedeuten würde. So gut
man im neuen Entwurf das Prinzip der Jahrschule gegen ein gemischtes
System eingetauscht habe, könne auch der Frühjahrsanfang, da er mehr
eine formale Sache sei, ohne Einbuße wieder fallen gelassen werden.

Der Rat hat nun in der letzten Session — freilich bei sehr ge-
lichteten Reihen und mit bloß vier Stimmen Mehrheit — den Früh»
lingsanfang votiert. Vian gewann bei der Debatte nicht gerade den
Eindruck, daß unsere akademisch gebildeten Ratsmitglieder sich über der
wichtigen Frage allzu stark ausregen. Mehr Interesse bekundeten einige
städtische Vertreter, bei denen aber selbstverständlich der pädagogische
„Modernismus" dominiert. Es fehlte, nebenbei bemerkt, bei der Be-
ratung dann auch nicht an einzelnen sonderbaren, durch Sachkenntnis
des höhern Schulwesens wenig beeinflußte Ansichten. So wurde be-

antragt, am Lyzeum darstellende Geometrie und technisches Zeichnen ein-
zuführen, welche Disziplinen fakultativ an Stelle der Philosophie zu
treten hätten. Der Antrag errang einen Achtungserfolg von — zwei
Stimmen, diejenige des Antragstellers inbegriffe». Ein Sprecher nannte
die gegenwärtige Ferieneinteilung der höheren Lehranstalt (mit zweimo-
natlicher Spätsommervakanz) eiaen Unfug. Leider ist dieser „Unfug-,
auch wenn ihn der „Staat" Luzern aufheben sollte, so alt und so weit
über alle Kulturländer verbreitet, daß es sogar einem Luzerner Rats-
Herrn schwer fallen würde, ihn gänzlich auszurotten.

Es steht nunmehr noch die zweite Beratung des Gesetzes bevor.
Möge dabei eine glückliche Lösung der vorhandenen Schwierigkeiten ge-
funden werden, welche auch für unser höheres Unterrichtswesen der be-

währten Tradition und unsern innerschweizerischen Verhältnissen Rech-

nung trägt, so daß wir gegenüber den ringsum kräftig aufblühenden
konkurrierenden Instituten nicht rückständig werden.

Die Milling des Ml. HWGstmtmilHtes im M. St. Hallen.
(Eingesandt.)

Wohl durch den bekannten Anstand einer Schulbehörde mit einem
Lehrer, der sich weigerte, fortan den Unterricht in der Bibl. Geschichte

zu erteilen, veranlaßt, hat unser H. Erziehungsrat neuestens eine Wei-
sung betr. Handhabung von Art. 3 Abs. 3 der kantonalen Versassung
herausgegeben. Bis zum Erlaß des neuen Erzichungsgesetzes soll nun
dieser Beschluß Gültigkeit haben. Gewiß interessiert derselbe auch aus-
wärts und lasten wir ihn deshalb hier folgen:

I. Der Unterricht in der biblischen Geschichte bildet einen
Teil des Religionsunterrichtes; als solcher ist er im Sinne von Art. 3,
Absatz 3 der Kantonsverfassung Sache der Konfessionen und wird von
den durch sie zu bestellenden Organen erteilt. Für diesen Unterricht sind
die öffentlichen Schullokale zur Verfügung zu stellen und ist im Schul-
Plan die hiefür geeignete Zeit offen zu halten.
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